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vorgesehen, wählten Wahlversammlungen in den Bezirken im Sommer
1801 die Mitglieder der Kantonstagsatzungen, die am Anfang 1801 zu-
sammen traten, um kantonale Vertreter für die Tagsatzung zu wählen
und die kantonalen Verfassungen zu beschliessen. Diese Tagsatzungen
unterschieden sich fundamental von den Landsgemeinden im Ancien
Regime, weil inzwischen das Bürgerrecht auf alle Bewohner des Kantons

ausgedehnt worden war, als auch auf die Einwohner ehemals von den

Kantonen beherrschter Gebiete. Im August 1801 kam es daher in den

meisten Kantonen erstmals zum Erlass von Verfassungen, die direktde-

mokratisch von den männlichen Einwohnern angenommen wurden.

Diese sollten von der am 7. September zusammentretenden Helvetischen

Tagsatzung die Gewähr der Republik? erhalten. Diese Verfahren kennen

wir auch heute noch als Gewährleistung der Verfassungen der Kantone
nach Art. 51 Bundesverfassung. Bevor allerdings die Helvetische Tagsat-

zung die kantonalen Verfassungen gewáhrleisten konnte, zerbrach sie

am Gegensatz zwischen Fóderalisten und Zentralisten. Weitere Versuche

der Verfassungsgebung scheiterten.!*

3. Mediation

Napoleon griff 1802/03 erneut ein. Die Mediationsverfassung vom 19. 2.

180315 setzte erfolgreich sein Interesse an einem verlässlichen Vasallen-

staat durch. Napoleon nahm selbstbewusst den Titel «Mediateur de la

Confederation suisse» an!® und brachte damit die wahren Machtverhält-
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